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Fromms – das erste Markenkondom der Welt
– war in Deutschland jahrzehntelang das Syn-
onym für Kondome schlechthin und ist bis
heute immerhin die hierzulande am zweit-
häufigsten gekaufte Kondommarke. Der jüdi-
sche Firmengründer Julius Fromm jedoch ge-
riet in Vergessenheit, nachdem er gleich zwei-
mal zum Opfer totalitärer Regime wurde: Der
„Arisierung“ seines Betriebs durch die Na-
tionalsozialisten folgte die Überführung ins
„Volkseigentum“ der DDR. Die packende Ge-
schichte dieses Firmen- und Familienschick-
sals erzählen nun Götz Aly und Michael Sont-
heimer.

Die ersten Kapitel schildern den Aufstieg
des aus Russland nach Berlin immigrier-
ten Julius Fromm vom mittellosen Zigaret-
tenverkäufer zum erfolgreichen Unterneh-
mer. Fromm, der sich seine Kenntnisse über
die Gummiwarenfabrikation in Abendkursen
angeeignet hatte, erkannte eine Marktlücke
und brachte während des Ersten Weltkriegs
das weltweit erste Markenkondom auf den
Markt. Die Nachfrage war enorm, herrsch-
te doch in vielen Soldatenbordellen Kondom-
zwang, um die Ausbreitung von Geschlechts-
krankheiten während des Krieges einzudäm-
men. Waren Präservative bis dahin ein eher
unzuverlässiger Schutz sowohl vor Krank-
heiten wie auch vor ungewollter Schwan-
gerschaft, so setzte Fromm von Anfang an
auf Qualität und bürgte dafür mit seinem
Namen. Was 1914 als Ein-Mann-Betrieb be-
gann, wuchs so innerhalb kurzer Zeit zu einer
ansehnlichen Fabrik, deren Ausstoß im Jahr
1926 bei 24 Millionen Kondomen lag. Aly und
Sontheimer haben viele interessante Aspek-
te der Firmengeschichte zusammengetragen.
Sie beschreiben sowohl die technischen Vor-
gänge der Kondomherstellung und die Über-
windung der damit verbundenen Qualitäts-
probleme als auch die Herausforderung, das
Produkt Kondom in einer auch in den 1920er-

Jahren noch immer prüden Gesellschaft zu
vermarkten.

Besonderen Raum widmen Aly und Sont-
heimer dem Schicksal des Unternehmens und
der Familie Fromm in der Zeit des National-
sozialismus. Sie können sich hier auf hervor-
ragende Quellen stützen, die ihnen eine dich-
te und anschauliche Dokumentation der Vor-
gänge erlauben.1 Wie viele andere erfolgrei-
che jüdische Unternehmer hielt auch Julius
Fromm so lange wie möglich an der Fort-
führung seines Betriebs fest. Auf Anfeindun-
gen, die sowohl dem „jüdischen“ Unterneh-
men wie auch dem „unmoralischen“ Produkt
galten, reagierte Fromm mit Anpassung: Er
bewarb seine Produkte als „Rein deutsches
Edel-Erzeugnis“ (S. 81), ließ den englischen
Zusatz „Act“ im Firmennamen weg und rück-
te zeitweise sogar anstelle der Präservative
die ebenfalls hergestellten Baby-Sauger in den
Mittelpunkt der Reklame. Trotz der im Som-
mer 1936 gegen „die Judenfirma Fromms“
entfachten Kampagne des „Stürmer“ hielt
Fromm weiter an seinem Unternehmen fest.
Untätig blieb er angesichts der nationalsozia-
listischen Judenverfolgung allerdings nicht:
Seine drei Söhne brachte er im Ausland in
Sicherheit und wandelte seine Firma in eine
GmbH um, an der er 98 Prozent der Antei-
le hielt, die jedoch von zwei nichtjüdischen
Direktoren geleitet wurde. Beide waren Mit-
glieder der NSDAP, was Fromm befürwor-
tete. Ende 1937 entschied er sich schließlich,
sein Unternehmen zu veräußern. Wohl kein
Zufall, denn zu diesem Zeitpunkt begann die
NS-Führung, den Druck auf jüdische Unter-
nehmer zu verstärken, zunächst insbesonde-
re durch eine Kürzung der Importkontingen-
te.2 Diese Maßnahme traf die Firma Fromms
Act an der empfindlichsten Stelle, da zur Kon-
domproduktion importierter Kautschuk un-
erlässlich war.

1 Dies sind vor allem die „Arisierungsakten“ der Reichs-
Kredit-Gesellschaft sowie des Oberfinanzpräsiden-
ten Berlin-Brandenburg, außerdem die Wiedergutma-
chungsakten sowie zahlreiche Interviews mit Mitglie-
der der Familie Fromm.

2 Vgl. Bajohr, Frank, „Arisierung“ in Hamburg. Die Ver-
drängung der jüdischen Unternehmer 1933-1945, Ham-
burg 1997, S. 218f. Bajohrs wichtige Studie fehlt im Li-
teraturverzeichnis als Standardwerk zur „Arisierung“
ebenso wie Genschel, Helmut, Die Verdrängung der
Juden aus der Wirtschaft im Dritten Reich, Göttingen
1966.
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Die mit dem Verkauf beauftragte Reichs-
Kredit-Gesellschaft zeigte sich angesichts des
lohnenden Objekts äußerst kooperativ: Sie bot
Fromm an, ihm mit einem Kredit von einer
Million Reichsmark die Auswanderung zu
ermöglichen und das Unternehmen in Zwi-
schenbesitz zu nehmen, um anschließend in
Ruhe nach einem Käufer zu suchen. Diese Lö-
sung verhinderte die am 26. April 1938 (nicht
im Mai! S. 91) erlassene Verordnung über die
Anmeldung des Vermögens von Juden bzw.
die zugehörige Anordnung vom gleichen Tag,
die den Verkauf „jüdischer Unternehmen“
an die Genehmigung einer staatlichen Be-
hörde knüpfte (nicht unbedingt des Reichs-
wirtschaftsministeriums (S. 92), dies war nur
bei Großunternehmen der Fall). Die Verwal-
tungsbehörde musste wiederum die zustän-
dige Handelskammer sowie den jeweiligen
Gauwirtschaftsberater der NSDAP anhören.3

Damit war die NSDAP, die vielerorts schon
vorher den Verlauf von „Arisierungen“ ent-
scheidend beeinflusst hatte, nun ganz offiziell
beteiligt.

Die lukrative Firma Fromms Act ge-
riet in den folgenden Monaten ins Visier
gleich mehrerer hochrangiger Parteifunktio-
näre. Sowohl der Berliner Gauwirtschaftsbe-
rater Heinrich Hunke als auch Hitlers Wirt-
schaftsberater Wilhelm Keppler interessier-
ten sich für die Kondomfabrik. Den Zuschlag
erhielt schließlich Hermann Göring, bezie-
hungsweise dessen Patentante Baronin Eli-
sabeth von Epenstein-Mauternburg, die Gö-
ring im Gegenzug zwei Burgen überschrieb,
darunter Burg Veldenstein bei Nürnberg, auf
der Göring einen Teil seiner Kindheit ver-
bracht hatte. Um dieses Arrangement durch-
zusetzen, drohten die NS-Behörden der Bank,
Fromms Act die Kautschukkontingente gänz-
lich zu entziehen. Einem von Julius Fromm
präsentierten Kaufinteressenten verweigerte
das Reichswirtschaftsministerium die Geneh-
migung des vorgelegten Kaufvertrags. Statt
dessen diktierte das Ministerium die Ver-
tragsbedingungen des am 21. Juli 1938 ab-
geschlossenen Kaufvertrags mit der Baro-
nin von Epenstein. Waren Fromm und seine
Hausbank zu Beginn der Verkaufsverhand-
lungen von einem Verkehrswert von fünf Mil-
lionen Reichsmark ausgegangen, so zahlte
von Epenstein schließlich 200.000 Schweizer

Franken. Damit erhielt Julius Fromm nur ei-
nen Bruchteil des wahren Werts seiner Fir-
ma, diesen jedoch, anders als viele andere jü-
dische Unternehmer, in Devisen und mit der
Zusicherung des Reichswirtschaftsministeri-
um, über den Betrag frei verfügen zu kön-
nen. Die Beamten des RWM verschafften dem
Ehepaar Fromm überdies einen Passvermerk,
dem zufolge sie jederzeit und ohne besondere
Formalitäten ausreisen konnten.

Ihr in Deutschland zurückgebliebenes Ver-
mögen fiel, wie es der Untertitel des Bu-
ches formuliert, „unter die deutschen Räu-
ber“, was Aly und Sontheimer dank hervor-
ragender Quellen fast lückenlos dokumen-
tieren können. Die zahlreichen Details ma-
chen das Mitwirken vieler einzelner an Ent-
eignung und schamloser Bereicherung sehr
plastisch. Besonders eklatant war die Gier
der Finanzbehörden, die es kaum abwarten
konnten, sich Fromms zunächst als Feindver-
mögen treuhänderisch verwaltete Güter an-
zueignen. Noch bevor der Treuhänder vom
Kammergericht offiziell entpflichtet war, un-
ternahmen sie erste Schritte zur Verwertung
des Frommschen Vermögens, ungeachtet der
Proteste des Treuhänders.

Julius Fromm starb wenige Tage nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs voller Pläne für
den Wiederaufbau seiner Firma. Die langwie-
rigen und frustrierenden Auseinandersetzun-
gen um die Rückerstattung seines entzoge-
nen Vermögens musste er nicht mehr miterle-
ben. Leider wird dieses Thema nicht kompakt
in einem Kapitel behandelt, sondern an vie-
len verstreuten Stellen. Mehr Systematik und
einige Erläuterungen zur Handhabung von
Rückerstattung und Entschädigung in den
deutschen Besatzungszonen bzw. der BRD
und DDR wären hier für das Verständnis des
Lesers sehr hilfreich gewesen. An dieser Stel-
le erweist sich die mangelnde Rezeption der
Forschungsliteratur – es findet sich im Lite-
raturverzeichnis kein einziges Werk zur Wie-
dergutmachung4 – als echtes Manko. So bleibt

3 Vgl. Bajohr, „Arisierung“, S. 223f. sowie Genschel, Ver-
drängung, S. 150-157.

4 Einen ersten Überblick gibt Hockerts, Hans Günter,
Wiedergutmachung in Deutschland 1945-2000, in: Vier-
teljahrshefte für Zeitgeschichte 49 (2001), S. 167-214.
Die wichtigsten Themen und Autoren versammeln
Goschler, Constantin; Lillteicher, Jürgen (Hrsg.), „Ari-
sierung“ und Restitution. Die Rückerstattung jüdi-
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unklar, warum sich Fromms Erben einerseits
die Rechte an der Firma und Marke Fromms
Act durch einen Vergleich mit dem Erben der
Baronin von Epenstein, Otto Metz-Randa, zu-
rückerwerben konnten, während andererseits
die beiden in Ost-Berlin gelegenen Fabriken
1949 von der DDR enteignet und in „Volks-
eigentum“ überführt wurden. An ganz ande-
rer Stelle im Buch erfährt der Leser, dass für
die beiden Ost-Berliner Werke nach der deut-
schen Wiedervereinigung Restitutionsanträge
gestellt und – nach langwierigen Verfahren –
auch bewilligt wurden. Für beide Fabriken er-
hielten Fromms Erben Entschädigungen.

Die Geschichte der Firma Fromms Act und
ihres Inhabers ist ein in vielerlei Hinsicht ty-
pisches Beispiel für das Schicksal „jüdischer“
Unternehmen im Nationalsozialismus. Aller-
dings verzichten Aly und Sontheimer auf
jegliche Einordnung ihrer Ergebnisse in den
Stand der Forschung. Sie liefern auch kei-
ne über das bereits Bekannte hinausgehenden
Erkenntnisse. Ihr Anliegen ist, wie Götz Aly
im Vorwort formuliert, ein anderes: Hier soll
einmal eine jener „nicht selten abgründigen,
immer nur zufällig aufgefundenen Nebenge-
schichten [erzählt werden], die [...] die His-
toriographie so liebenswert [machen]“ (S. 7).
Dabei nehmen sich die Autoren die Freiheit,
viele Nebenpfade zu verfolgen, insbesondere
die Lebensgeschichten der meisten vorkom-
menden Personen, was nicht immer zwin-
gend notwendig erscheint.

Während ähnliche Fallstudien sonst eher
im Rahmen lokalgeschichtlicher Forschung
oder studentischer Abschlussarbeiten entste-
hen, wird diese Geschichte dank der Bekannt-
heit der Autoren wie auch des Fromm’schen
Produkts ein größeres Publikum erreichen. Im
Gegensatz zur analysierenden und systema-
tisierenden Forschungsliteratur nutzen Aly
und Sontheimer das Identifikationspotential
ihres Fallbeispiels und rücken die menschli-
chen Aspekte, das Handeln und Erleben ih-
rer Hauptpersonen, in den Mittelpunkt. So
gelingt es ihnen mittels einer gut recher-
chierten und interessant erzählten Geschich-
te, auch einem nichtwissenschaftlichen Publi-
kum die Themen „Arisierung“ und „Wieder-
gutmachung“ nahezubringen.
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